
Gemeinde Elsteraue  
 
 
 

2. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Gemeinde Elsteraue 
 

Auf Grund der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der 
zurzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue in seiner Sitzung am 
09.12.2010 folgende 2. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung beschlossen: 
 
 

I. 
 

  § 3 
Entstehung der Steuerpflicht 
 

wird wie folgt geändert: 
 

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, indem ein Hund in einem Haushalt 
aufgenommen oder mit dem 1. des Monats, der dem Monat folgt, in dem der Hund sechs 
Monate alt geworden ist.  In den Fällen des § 2 Abs. 3 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. 
des Monats, der dem Monat folgt, in dem der Zeitraum von 2 Monaten überschritten worden 
ist.  

 
 

§ 5 
      Steuersätze  
 

wird wie folgt geändert: 
 
     (1)  Die Steuer beträgt jährlich 
 

a) für den 1. Hund  40,00 € 
b) für den 2. Hund  68,00 € 
c) für jeden weiteren Hund      100,00 €  
 
 

 

II. 
Inkrafttreten 

 
Diese 2. Änderung der Hundesteuersatzung tritt ab 01. 01. 2011 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Meißner 
Bürgermeister 


